
In der OGS gilt das Lebensmittelrecht! Wir sind verantwortlich – die OGS zählt zu 
Lebensmittelunternehmern! 

Die folgende Checkliste muss von allen Nutzern der Küche unbedingt eingehalten werden!

Checkliste für angemessene Hygiene

Personalhygiene
• gründliche Reinigung (warmes Wasser) und Desinfektion der Hände (WC)
• Schürzen tragen
• lange Haare zusammenbinden
• Fingernägel sauber, kurz und nicht lackiert
• Hand- und Fingerschmuck ablegen
• Essen und Trinken nur an den Esstischen
• Wunden mit wasserdichtem Pflaster oder Verband und Fingerling abdecken
• nicht auf Lebensmittel husten oder niesen
• keine Straßenschuhe in der Küche tragen (auch Kinder nicht)– Hausschuhe sind notwendig!!

Küchenhygiene
• Ordnung halten
• saubere Spüle
• Arbeitsplatz zwischendurch reinigen und gegebenenfalls desinfizieren (Einmaltücher auf der

Fensterbank)
• einwandfreie Geräte benutzen
• Mülleimer täglich entleeren
• keine Taschen, Tüten, Kartons o.ä. auf die Arbeitsfläche stellen
• wischen

Hygieneregeln im Rahmen von päd. Aktionen (AGs Kochen und Backen)
• siehe Personalhygiene
• siehe Küchenhygiene

Hygieneregeln zusätzlich für Förderverein, Klassenaktionen (Lehrer, Eltern, Kinder)
• siehe Personalhygiene
• siehe Küchenhygiene
• Lebensmittel müssen beim Transport in die Klassen abgedeckt werden
• kein Arbeitsmaterial aus der OGS Küche verwenden
• keine Spül- und Trockentücher der OGS benutzen
• Müll entsorgen, Arbeitsfläche putzen und desinfizieren, wischen

Förderverein  
• bei mehr als 3 jährlichen Veranstaltungen gelten gleiche Schulungspflichten wie für 

angestellte Mitarbeiter. Jährliche Hygieneschulungen sind Pflicht und Belehrung über 
Infektionsschutz alle 2 Jahre

• kontrolliert die Haltbarkeit der Lebensmittel und übernimmt die Verantwortung bei der 
Ausgabe

Klassenaktionen 
• gelegentlich – Eignung prüfen durch Klassenlehrer
• Vorbereitungen werden im Klassenraum getroffen



Nicht in der Küche arbeiten dürfen Personen mit 
• Durchfall
• Erbrechen
• Übelkeit
• Bauchschmerzen
• Fieber ab 38,5 Grad
• offenen und eitrigen Wunden
• und allen weiteren ansteckenden Krankheiten


